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L a u e n e n 
 
Einwohnergemeinde 
Ordentliche Versammlung, 23. November 2013, 13:30 Uhr, in der Turn- und Mehrzweck-
halle Lauenen 
 
Alle stimmberechtigten Frauen und Männer sind dazu freundlich eingeladen. In 
Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigt sind alle seit 3 Monaten in der Gemeinde 
wohnhaften urteilsfähigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Altersjahr 
vollendet haben. 
 
Traktanden  

1. Wahlen 
- Wahl des Gemeinde- und Gemeinderatspräsidenten 
- Wahl eines Mitgliedes des Gemeinderates 
 

2. Voranschlag 2014 mit Festsetzung der Steueranlage und der Gebührensätze, 
Genehmigung 
 

3. Abrechnung Verpflichtungskredit, Kenntnisnahme 
 

4. Änderung der UeO Gewerbezone Chämeli mit gleichzeitiger Perimeter-Reduktion der 
UeO Deponie Schlössli und Zonenplanänderungen 
 

5. Verschiedenes 
 
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 
10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt 
Obersimmental-Saanen in Saanen einzureichen (Art. 63 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz 
VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu 
beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen. 
 
 
 
 
22. Oktober 2013 Der Gemeinderat Lauenen 
 
 


